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und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20 m von der 
Landesstraße 258 (L 258), gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für 
den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorgenom-
men werden. 

 
Dieses gilt entsprechend für den in der Planzeichnung ausgewiesenen Lärm-
schutzwall. 

 
Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Anbauverbotsbestimmun-
gen des StrWG ist nur bei Vorlage konkreter Detailplanunterlagen des Lärm-
schutzwalles und entsprechender Prüfung der Belange der L 258 möglich. 

 
Der Lärmschutzwall geht nicht in die Unterhaltung des Baulastträgers der L 258 
über, sondern verbleibt in der Baulast und Unterhaltungspflicht der Gemeinde 
Lensahn. 

 
Der Straßenbaulastträger der L 258 ist von allen Schadensersatzansprüchen 
Dritter freizuhalten, die durch die Errichtung oder das spätere Vorhandensein der 
Lärmschutzanlage entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. 

 
2. Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien Strecke der L 258 nicht ange-

legt werden. 
 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes hat, wie vorgesehen, über die 
Gemeindestraße „Rudolf-Steiner-Weg“ zu erfolgen. 

 
3. Für die Anbindung des Plangebietes an den „Rudolf-Steiner-Weg“, der in die  

L 258 einmündet, ist dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein (LBV.SH), Standort Lübeck, ein Verkehrsgutachten zur Prüfung vorzule-
gen. Ggf. ist die Herstellung einer Linksabbiegespur im Zuge der L 258 erforder-
lich. 

 
Die hierfür erforderlichen Verkehrsflächen sind im Bebauungsplan entsprechend 
auszuweisen und der Plangeltungsbereich ggf. diesbezüglich zu erweitern. 

 
4. Der Ausbau der Gemeindestraße „Rudolf-Steiner-Weg“ ist im Einmündungsbe-

reich an die L 258 im weiteren Verfahren frühzeitig mit dem LBV.SH, Standort 
Lübeck, abzustimmen. 

 
5. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass an der Einmündung des 

„Rudolf-Steiner-Weges“ in die L 258 Sichtfelder für die Anfahrsicht gemäß der 
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen“ (RAL), Ausgabe 2012, Ziffer 6.6.3, 
im Bebauungsplan auszuweisen sind. 

 
Die Sichtfelder müssen für wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und Fußgänger 
von ständigen Sichthindernissen (auch Wegweisern) und sichtbehinderndem Be-
wuchs freigehalten werden. 

 
6. Der Straßenquerschnitt der L 258 ist im Bebauungsplan nachrichtlich (ohne 

Normcharakter) darzustellen. 




